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Bundesgesetz, mit dem das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das 
Hebammengesetz, das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz, das Medizini-
scher Masseur- und Heilmasseurgesetz, das MTD-Gesetz, das Sanitäterge-
setz, das Zahnärztegesetz, das Zahnärztekammergesetz, das Ärztege-
setz 1998, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Epide-
miegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz, das Apothekengesetz, das Ge-
haltskassengesetz 2002, das Apothekerkammergesetz 2001, das Tierseu-
chengesetz, das Tiergesundheitsgesetz, das Tierschutzgesetz, das Tierärz-
tegesetz, das Tierärztekammergesetz, das Bangseuchen-Gesetz, das Le-
bensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, das Gentechnikgesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversiche-
rungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden (Verwaltungsge-

richtsbarkeits-Anpassungsgesetz) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs für ein 

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Im Zuge der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde eine neue zweistufige Verwal-

tungsgerichtsbarkeit geschaffen. Demnach werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 je ein 

Verwaltungsgericht erster Instanz in den Ländern sowie zwei Verwaltungsgerichte erster 

Instanz beim Bund eingerichtet und zwar ein Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesfi-

nanzgericht. 

 

Die unabhängigen Verwaltungssenate der Länder sowie zahlreiche andere weisungsfreie 

Sonderbehörden des Bundes werden aufgelöst und der administrative Instanzenzug wird im 
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Wesentlichen abgeschafft. Von Behörden erster Instanz erlassene Bescheide können dem-

nach in Zukunft nur bei einem Verwaltungsgericht angefochten werden.  

 

An dieser Stelle wird ausdrücklich auf den Allgemeinen Teil der Stellungnahme der Bundes-

arbeitskammer zum Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz aus dem Bundesminis-

terium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK-10203/0016-I/A/4/2012) ver-

wiesen. 

 

Mit diesem Anpassungsgesetz soll der Rechtsschutz in einzelnen Materiengesetzen, die in 

den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Gesundheit fallen, an die Verwaltungsge-

richtsbarkeitsnovelle 2012 angepasst werden. Die Umsetzung der neuen Verwaltungsge-

richtsbarkeit stößt vor allem bei der Unabhängigen Heilmittelkommission (UHK) auf erhebli-

che Probleme. 

 

Gegen die anderen Teile des Begutachtungsentwurfs werden keine Einwände erhoben.  

 

Zu Art 1 Änderungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und Art 2 Hebam-

mengesetz 

 

In bestimmten Verfahren sind derzeit in beiden Gesetzen ausdrücklich keine Berufungsmög-

lichkeiten an den Unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen. Diese Bestimmungen sollen 

in Zukunft gestrichen werden, sodass es insgesamt weitgehendere Berufungsmöglichkeiten 

geben wird als heute. Diese Gesetzesänderungen werden von der BAK begrüßt. 

 

Zu Art 24 Z 25 Änderung im ASVG zur Unabhängigen Heilmittelkommission 

 

Bisher hat die UHK die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen des Hauptverbandes über-

prüft. Diese Aufgabe soll nunmehr einem eigenen Senat beim Bundesverwaltungsgericht 

übertragen werden. 

 

Die bisher lediglich kassatorischen Entscheidungen werden künftig meritorisch von einem 

Senat bestehend aus einem Senatsvorsitzenden und vier fachkundigen LaienrichterInnen 

wahrgenommen. 

 

Unklar ist in diesem Zusammenhang der Hinweis in den Erläuternden Bemerkungen (EB), 

dass „zur medizinisch-therapeutischen, pharmakologischen und gesundheitsökonomischen 

Evaluation der Entscheidung des Hauptverbandes“ von der WKÖ und der BAK Laien-

richterInnen aus dem Gebiet der Gesundheitsökonomie und aus dem Bereich der Pharma-

kologie und Toxikologie namhaft zu machen sind. In den EB wird außerdem ausgeführt, 

dass durch die vorgesehene Regelung im Wesentlichen eine Fortführung der bisherigen 

Rechtslage der UHK angestrebt wird. Diese Intention wurde im gegenständlichen Entwurf 

allerdings aus mehreren Gründen nicht umgesetzt. 

 

Die Mitglieder der UHK werden derzeit von sieben verschiedenen Institutionen entsendet 

und stellen dadurch nicht nur eine große Bandbreite an Expertenwissen sicher, sondern es 
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werden auch politische bzw institutionelle Ausrichtungen der beteiligten Personen egalisiert. 

Der vorliegende Entwurf sieht nunmehr nur noch zwei entsendende Stellen vor. Die BAK 

schlägt daher vor, von den geplanten Änderungen insofern abzugehen, als es mehr als nur 

zwei entsendende Stellen geben soll. Darüber hinaus wäre die Senatszusammensetzung mit 

einem Vorsitzenden und zwei fachkundigen LaienrichterInnen ausreichend, wobei ihre Ex-

pertise letztlich für die Entscheidungsfindung unabdingbar ist, die Sachverhaltsermittlung 

und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die Entscheidung jedoch aus-

nahmslos durch Sachverständigengutachten zu erfolgen hat. 

 

Darüber hinaus sind Sachverhalte, die ein Naheverhältnis zur Sozial- oder einer Privatversi-

cherung oder zu Pharmaunternehmen begründen könnten, offen zu legen. Der Geset-

zesentwurf bleibt jedoch die Antwort darauf schuldig, welche Konsequenzen daran geknüpft 

sind. Sehr unpräzise ist die Feststellung im Zusammenhang damit, dass das Bundesverwal-

tungsgericht eigene Sachverhaltsermittlungen durchzuführen hat und – wenn erforderlich – 

Sachverständigengutachten in Auftrag geben kann. 

 

Offensichtlich ist daran gedacht, dass die zur Entscheidungsfindung erforderlichen Vorarbei-

ten von den senatszugehörigen fachkundigen LaienrichterInnen zu erledigen sind, so wie 

dies jetzt von den Mitgliedern der UHK gemacht wird. Lediglich ausnahmsweise soll auf ex-

terne ExpertInnen zurückgegriffen werden. Die BAK weist jedoch darauf hin, dass §12 Bun-

desverwaltungsgerichtsgesetz die Tätigkeit von fachkundigen LaienrichterInnen ausdrücklich 

als Ehrenamt postuliert und anders als derzeit für die durchaus sehr zeitintensive Stoffaufbe-

reitung keine Vergütung vorgesehen ist. Es wird daher schwierig, entsprechende ExpertIn-

nen namhaft machen zu können, die diese zeitaufwendige Tätigkeit ohne Entschädigung 

ausüben wollen. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass bei der vorgesehenen Senatszu-

sammensetzung und Entscheidungsfindung eine sozialpolitische Polarisierung stattfindet, 

worunter die Qualität der Arbeit und Entscheidung leidet. Zudem muss auch auf Haftungs-

rechtliche Probleme hingewiesen werden, denn LaienrichterInnen können niemals nach den 

Regeln der Gutachterhaftung persönlich für Fehlleistungen verantwortlich gemacht werden. 

 

 

Die BAK ersucht die dargelegten Einwände zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel      Günther Chaloupek 

Präsident      iV des Direktors 

F.d.R.d.A.      F.d.R.d.A. 

 


